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Erhebung von Kapitalien mittelſt Zwangsmaaßregeln .

Zwangsmaaßregeln im Allgemeinen .

Zu Zwangsmaaßregeln , welche die Herbeiſchaffung von

Kapitalien bezwecken , nimmt man ſeine Zuflucht in der

Regel wohl nur im Zuſtande der Creditloſigkeit , oder einer

augenblicklichen Stoͤrung des Vertrauens in critiſchen Mo

menten . Welche Verſicherungen dieſelben begleiten moͤgen,
der Glaube an die puͤnctliche und nahe Erfuͤllung der durch

ſolche Maaßregeln entſtehenden Verbindlichkeiten , wird da ,

wo jene Veranlaſſung vorhanden iſt , nie ſtark ſeyn , und

wo man noch Hilfe auf gewoͤhnlichen Wegen finden koͤnnte,
der wankende Credit noch mehr erſchuͤttert werden . Der

Staat , der ſich dieſes Hilfsmittels bedient , erhebt entweder

die benoͤthigten Summen unmittelbar aus dem Kapital —

Vermoͤgen der Unterthanen , der Privaten , Corporationen

oder einzelner Inſtitute , oder verſchafft ſich dieſelben auf in —

directem Wege , indem er ſeiner gegenwaͤrtigen Verbindlich —

keiten in bloßen Anweiſungen auf kuͤnftige Werthe ſich

entledigt .

Dorthin gehoͤren gezwungene Anlehen , hierher verzinsliche

oder unverzinsliche Papiere , die an Zahlungsſtatt gegeben

werden .

4.

a ) Zwangs Anlehen .

Unfreiwillige Anlehen koͤnnen durch eine allgemeine
Maaßregel nach feſten , geſetzlichen Beſtimmungen von dem

wohlhabendern Theil der Nation , von oͤffentlichen Inſtituten

und Corporationen , einzelnen Klaſſen der Unterthanen ,

oder einzelnen , willkuͤhrlich bezeichneten Perſonen erhoben

werden . Eine caſuiſtiſche Eroͤrterung von Nothfaͤllen , die
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ſich leichter erdenken laſſen , als ſie ſich ereignen , bei Seite

ſetzend , koͤnnen wir die letzte Art gezwungener Anlehen ,

als Acte einer willkuͤhrlichen Gewalt und als unbekannt in

der Finanzpraxis , uͤbergehen . Ein Zugriff auf das Eigen⸗

thum oͤffentlicher Inſtitute , insbeſondere geſellſchaftlicher

Banken , verletzt nicht minder die Gerechtigkeit , und entzieht

dem Verkehr die gewohnte Hilfe , gerade in dem Augenblick ,

da er derſelben am meiſten bedarf .

Unter den Maaßregeln , welche die Kapitalien einzelner

Klaſſen von Unterthanen zum Gegenſtand haben , moͤchten

wohl jene , die den Vormuͤndern der Minderjaͤhrigen zur

Pflicht machen , die disponiblen Kapitalien in die Staats⸗

caſſe aufzuliefern , fuͤr die verwerflichſte zu achten ſeyn , ſo

aufrichtig der Wille auch ſeyn mag , die uͤbernommenen

Verbindlichkeiten zu erfuͤllen . Das Aufſichtsrecht des Staates

über die Verwaltung des Vermoͤgens der Minderjaͤhrigen

geht aus ſeiner heiligen Verpflichtung eines beſondern Schutzes

hervor , die er ſchlecht erfuͤllt , wenn er die Vormünder

noͤthigt , ihm Kapitalien anzuvertrauen , die er wegen ſeines

geſchwaͤchten Credits bei Andern gar nicht , oder nur um

weit hoͤhere Preiſe , zu erhalten vermag .

Gezwungene Anlehen , die von dem vermoͤglichern Theile

der Nation nach allgemeinen geſetzlichen Beſtimmungen er —

hoben werden , verdienen in der dreifachen Ruͤckſicht , der

nationalöͤkonomiſchen Wirkung , des Rechts und

des finanziellen Zweckes einer naͤhern Betrachtung .

In oͤkonomiſcher Hinſicht ſind ihnen freiwillige An⸗

lehen vorzuziehen , weil ſie das Kapitalvermoͤgen der Ein⸗

zelnen nur nach der Groͤße deſſelben treffen , ohne Ruͤckſicht

auf die Faͤhigkeit , es einer eingeleiteten Verwendung

zu entziehen . Man noͤthigt daher die Einzelnen zu einer

Menge von Transactionen , und erzeugt eine vervielfaͤltigte

Nachfrage nach einzelnen Darleihen , deren Wirkung nach⸗
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theiliger iſt , als eine Creditoperation im Großen , welche

unmittelbar die disponiblen und zunaͤchſt dann diejenigen

Kapitalien ſammelt , die ſich am leichteſten einer eingeleiteten

Verwendung entziehen laſſen . Dagegen fragt es ſich , ob

nicht , wenn der Staat eines Kapitalaufwands be —

darf , die Erhebung deſſelben aus der Maſſe des vorhandenen

Kapitalvermoͤgens im weiteſten Sinn , eben ſo wenig gegen
die Gerechtigkeit anſtoße , als die Erhebung der Steuern

fuͤr den laufenden Dienſt aus dem Einkommen der Nation .

Wenn es naͤmlich mit der Gerechtigkeit beſteht , was wohl

nicht geleugnet werden mag , daß , je hoͤher die Staats⸗

Abgaben ſteigen , die vermoͤglichere Klaſſe in ſtaͤrkerm Ver —

haͤltniſſe beigezogen wird , um die minder Vermoͤglichen,
welche weniger faͤhig ſind , ſich Entbehrungen aufzulegen ,

nicht niederzudruͤcken ; ſo moͤchte auch in Faͤllen auſſer⸗

ordentlicher Ausgaben zum Schutze des Nationalvermoͤgens ,
welche platterdings aus dem Einkommen nicht beſtritten
werden koͤnnen , eine ſolche auſſerordentliche Beiziehung
des wohlhabendern Theils des Volkes gerechtfertigt er —

ſcheinen . Allein ſie wird entweder durch die Art der Anlage
das Rechtsprincip verletzen , oder , wenn die Vertheilung
nach Grundſaͤtzen des Rechts und der Billigkeit vollzogen
werden ſoll , dem Zwecke nicht entſprechen . Bei der großen

Verſchiedenheit der Beſtandtheile des Kapitalvermoͤgens und

der groͤßern oder geringern Leichtigkeit , dieſelben der Kennt —

niß der Finanz - Verwaltung zu entziehen , darf man nie

hoffen , zu einem auch nur einigermaaßen leidlichen Ver —

theilungsfuße zu gelangen ; waͤre dieß aber bei der An —

wendung zweckdienlicher Mittel moͤglich , ſo wird man ſich ,

ohne die dringendſte Noth , zu einer ſchon ihrer Form nach
und durch die ſie begleitenden inquiſitoriſchen Unterſuchungen

immer gehaͤſſigen Maaßregel nie entſchließen . Wie kann

aber der Noth des Augenblicks eine Maaßregel abhelfen ,

21



322 Sieb . Kap. Form d . Entſteh. d. Staatsſch . , Anlehensmeth . ꝛ0

welche weitlaͤufige Vorarbeiten erfodert , und in ihrem Voll⸗

zuge Schwierigkeiten aller Art darbietet ? In der Regel

muß man dann doch ſeine Zuflucht zu Anticipationen des

gezwungenen Anlehens , mittelſt freiwilliger Creditoperationen ,

nehmen , die durch den gleichzeitigen Vollzug des Zwangs⸗

Anlehens und der dadurch hervorgerufenen vereinzelten

Nachfragen nach Kapitalien , noch erſchwert werden .

Die Empfaͤnger der Scheine des gezwungenen Anlehens ſind

zum großen Theile nicht in der Lage , dieſelben feſtzuhalten ;

uͤbereilte Verkaͤufe druͤcken die Preiſe der neuern und aͤltern

Staatspapiere . Auch iſt die Beſtimmung , ſo wie die Erhebung

der Beitraͤge , mit mehr oder weniger bedeutenden Koſten

verknuͤpft . Auf ſolche Weiſe werden gezwungene Anlehen

der Regierung und dem Volke immer theurer zu ſtehen

kommen , als freiwillige Anlehen zu den laͤſtigſten Be⸗

dingungen , und , im Augenblicke der Noth ausgeſchrieben ,

verſpaͤtete Hilfe gewaͤhren. Dieſem Zwecke wuͤrde die Er —

hebung von Zwangs⸗Anlehen von der Klaſſe der Staats —

buͤrger , in deren Haͤnden ſich das meiſte baare Geld befindet ,

eher entſprechen , aber ſich zugleich um ſo mehr von den

Grundſaͤtzen des Rechts entfernen , je ſicherer und ſchneller

ſie die Regiernng in den Beſitz der circulirenden Kapitalien

zu ſetzen geeignet waͤre .

b. 5.

p) Die zwangsweiſe Ausgabe von Creditpapieren und Papiergeld .

Die zwangsweiſe Ausgabe von Creditpapieren kann in

verſchiedenen Formen erfolgen .

1 ) Noͤthigt der Staat diejenigen , welche Forderungen

an ihn zu machen haben , dafuͤr verzinsliche Schuldſcheine

anzunehmen , ein Mittel , das man bei Anhaͤufung von

Ausgabe - Ruͤckſtaͤnden in Anwendung zu bringen verſucht
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